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Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

Honorar- und Werkverträge des Bezirksamtes und deren Überprüfung auf mögliche 

Scheinselbstständigkeit bzw. Sozialversicherungspflicht 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Potthast, 

 

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1.: Die Ermittlung der Anzahl von derartigen Verträgen war in der Kürze der 

Bearbeitungszeit, die für eine mündliche Anfrage vorgegeben, für das gesamte Bezirksamt 

leider nicht vollständig möglich. Das Bezirksamt wird aber in der Beantwortung der 

Drucksache 1053/XXI im weiteren Verlauf der Sitzung dazu eine ausführliche Stellungnahme 

abgeben, auf die ich an dieser Stelle verweisen möchte. 

 

Zu 2: 

Das Bezirksamt hat sich schon seit geraumer Zeit grundsätzlich darauf verständigt, keine 

Honorarverträge mit wenigen Ausnahmen zum Beispiel für den Geschäftsbereich Jugend 

abzuschließen, so dass der Abschluss von Verträgen, die Nachforderungen der 

Sozialversicherung nach sich ziehen könnten, von vornherein ausgeschlossen wird. 

 

Das Rechtsamt erarbeitet einen Leitfaden zu Honorarverträgen, der sodann an alle 

Amtsleitungen weitergegeben wird. 

 



Zur Verhinderung weiterer kritischer Honorarverträge wurde darüber hinaus beispielsweise im 

Jugendamt ein Leitfaden erarbeitet oder für das Gesundheitsamt hat der 

Bezirksbürgermeister, zum Zeitpunkt seiner kommissarischen Leitung, am 31.01.2023 eine 

Dienstanweisung mit Informationen zur sog. Scheinselbstständigkeit und mit verbindlich 

festgelegten Abläufen bei ausnahmsweisem Abschluss von Honorarverträgen ausgesprochen. 

 

Für das Gesundheitsamt wurden alle bis dahin abgeschlossenen 61 Honorarverträge 

überprüft. Für alle Verträge wurde bzw. wird ein Statusfeststellungsverfahren eingeleitet. 

Weitere Überprüfungen waren aufgrund der getroffenen Regelungen bisher nicht notwendig. 

 

 Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Martin Hikel 

Bezirksbürgermeister 


